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Text 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich des Gesetzes 

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten in Angelegenheiten der öffentlichen 
Abgaben (mit Ausnahme der Verwaltungsabgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden) sowie 
der auf Grund unmittelbar wirksamer Rechtsvorschriften der Europäischen Union zu erhebenden 
öffentlichen Abgaben, in Angelegenheiten der Eingangs- und Ausgangsabgaben jedoch nur insoweit, als 
in den zollrechtlichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist, soweit diese Abgaben durch 
Abgabenbehörden des Bundes, der Länder oder der Gemeinden zu erheben sind. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten überdies in Angelegenheiten der Beiträge an 
öffentliche Fonds oder an Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaften sind, 
soweit diese Beiträge durch Abgabenbehörden des Bundes zu erheben sind. 

(3) Unter Erhebung im Sinn dieses Bundesgesetzes sind alle der Durchführung der 
Abgabenvorschriften dienenden abgabenbehördlichen Maßnahmen zu verstehen. 
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